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Editorial

Kostenrechtsänderungsgesetz 2025 –  
Vergütung für Sachverständige noch angemessen?

von Dipl.-Ing. Matthias Biederbeck, Dr. Fischer & Partner Sachverständige, Mitglied im 
Vorstand des HLBS

Sehr geehrte Mitglieder des HLBS, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser des Agrarbetrieb,

dem HLBS wurde vom Bundesministerium der Justiz im Rahmen der Verbändeanhö-
rung der Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Rechtsanwaltsvergü-
tungsgesetzes und des Justizkostenrechts – Kostenrechtsänderungsgesetz 2025“ mit 
der Bitte um Stellungnahme übersandt. Die Frist zur Einreichung der Stellungnahme 

war zum wiederholten Mal auffallend kurz.

Zunächst könnte Freude aufkommen, dass grundsätzlich eine Erhöhung der Honorarsätze nach dem JVEG, 
die zuletzt zum 01.01.2021 angepasst wurden, geplant ist. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer, denn die 
Honorarsätze sollen nach dem Referentenentwurf für Gerichtssachverständige nur um 9 % steigen. Die zum 
01.01.2021 eingeführten Honorarsätze des JVEG basierten auf einer Umfrage vom Mai 2018. Von den durch-
schnittlichen Stundensätzen der Umfrage wurden dann noch Abschläge in Höhe von ca. 5 % vorgenommen, 
um die Zeithonorare gemäß JVEG 2021, Anlage 1 (zu § 9 Abs. 1 Satz 1) festzusetzen. Die zum 01.01.2021 
eingeführten reduzierten Stundensätze waren somit schon bei Inkrafttreten veraltet. Die geplante Anhebung 
von 9 % zum 01.01.2025 spiegelt nicht annähernd die Preis- und Kostensteigerungen seit dem 01.01.2021 
bzw. seit der Umfrage vom Mai 2018 wider. Nach Vergleichsdaten wie dem Verbraucherpreisindex (VPI) oder 
der Preisreihe „Rechtsberatung Rechtsanwalts- und Notargebühren“ zeichnen sich deutlich höhere Preisstei-
gerungen von Mai 2018 bis Mai 2024 von ca. 21,49 bzw. 15,49 % ab. Bei einer Anhebung von nur 9 % wird für 
Gerichtssachverständige die Diskrepanz der Vergütung zur außergerichtlichen Marktsituation noch größer als 
sie es ohnehin schon ist.

Im Sachverständigenwesen ist die Nachwuchsproblematik in den letzten Jahren zu einem Dauerthema 
geworden. In einzelnen Branchen oder Jahren gibt es je nach Bundesland mal den einen oder anderen Licht-
blick. In vielen Sachgebieten führt der fehlende Nachwuchs aber zwischenzeitlich zu einem erheblichen Man-
gel an öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen. Der HLBS und andere Verbände, die IHKs und 
die Landwirtschaftskammern bemühen sich durch verschiedene Maßnahmen (z. B. Werbung, Aufklärung über 
das Berufsfeld, Einführungsseminare, Kontakt zu Hochschulen und Universitäten sowie Mentorenprogram-
me), Nachwuchs zu generieren. Diese Aktivitäten zeigen aber nur begrenzte Wirkung.

Ein ganz entscheidender Faktor für die Attraktivität des Berufsfelds des Sachverständigen ist die Sicherheit 
einer angemessenen Vergütung. Die für Gerichte tätigen Sachverständigen sind häufig gezwungen, nach § 13 
Abs. 2 JVEG höhere Stundensätze zu beantragen, um wirtschaftlich arbeiten zu können. Dabei sind sie auf die 
Zustimmung der Parteien bzw. zumindest einer Partei und des Gerichts angewiesen. Allein die Zustimmung 
zu einem höheren Stundensatz zieht sich nicht selten über Wochen hin. Bei Verfahren mit Prozesskostenhilfe 
und in Zwangsversteigerungsverfahren sind höhere Stundensätze in der Regel nicht durchsetzbar. Von jun-
gen, am Berufsfeld des Sachverständigen Interessierten wird dieses Vorgehen hinterfragt und es trägt nicht 
zur Attraktivität bei.

Der HLBS hat in Abstimmung mit dem Fachausschuss Landwirtschaft und Immobilienbewertung eine Stel-
lungnahme zum Referentenentwurf des Kostenrechtsänderungsgesetzes 2025 verfasst und diese dem Bun-
desministerium der Justiz mit Schreiben vom 01.07.2024 übermittelt. Auch andere Verbände, wie z. B. der BVS, 
haben Stellungnahmen abgegeben. Es bleibt nun abzuwarten, ob die Verbändeanhörung Erfolg haben wird. 
Nach den Erfahrungen zur Verbändeanhörung bei der LandR 19 und der ImmoWertV bestehen zumindest 
erhebliche Zweifel.

In der vorliegenden Ausgabe des AgrB finden Sie wieder interessante Beiträge zum Steuerrecht, wie z. B. 
zu den Ländererlassen bezüglich der steuerlichen Behandlung von Standortflächen von Windenergieanlagen 
und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Die Wiedervernässung von Mooren beinhaltet nicht nur Fragen zur 
Nutzungsmöglichkeit und Bewirtschaftung der Flächen nach der Wiedervernässung und einer möglichen 
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Verwertung des Aufwuchses sowie zum Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch zu steuerrechtlichen Themen, 
die in dieser Ausgabe beleuchtet werden. Über Agrargenossenschaften als mögliches Zukunftsmodell für die 
Landwirtschaft geht es in einem weiteren Aufsatz.

Im Block Agrar-Recht werden u. a. die Gestaltungsmöglichkeiten bei Verpachtung aus zivilrechtlicher Sicht und 
die Berücksichtigung von Mediationsklauseln in Verträgen behandelt. Mediationsangebote und Güterichterver-
fahren (einschließlich möglicher Mediation) werden m. E. von streitenden Parteien noch zu selten angenommen. 
Der HLBS bietet am 03.12.2024 einen interessanten Workshop aus der Reihe „Konfliktmanagement/Agrarmedia-
tion“ zum Thema „Digitales Konflikt- und Krisenmanagement durch Online-Coaching“ an.

Das breite Themenspektrum einschließlich der Urteilskommentierungen bietet sicher für alle Interessierten 
einen großen Nutzen. Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.
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